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Der Allgemeine Studierendenausschuss und alle Studentischen Vertreter*innen im Senat sollen sich 

dafür einsetzten, dass § 5 V der Evaluationssatzung für Lehre und Studium der Christian-Albrechts-

Universität zu Kiel durch folgendes ersetzt wird:  

§ 5 (5) „Für die Durchführung der Lehrveranstaltungsevaluationen sind die Fakultäten verantwortlich. 

Die Fakultäten können die Durchführung der Befragungen an Organisationseinheiten der Fakultät 

oder des Allgemeinen Studierendenausschuss1 delegieren. Die Fakultät oder ihre jeweiligen 

Beauftragten können bei der Durchführung von Lehrveranstaltungsevaluationen mit den zugehörigen 

Fachschaften oder dem Allgemeinen Studierendenausschuss kooperieren. Hierzu kann eine 

schriftliche Kooperationsvereinbarung abgeschlossen werden, in der Pflichten und Rechte der 

durchführenden Fachschaft oder des Allgemeinen Studierendenausschuss geregelt werden.“ 

Des Weiteren wird der Allgemeine Studierendenausschuss beauftragt ein Referat „Lehrevaluation“ 

einzusetzen, dieses soll alle Fachschaften unterstützenden, die in ihren Fakultäten die Lehrevaluation 

mit einen schriftlichen Vertrag nach § 5 V Lehrevaluationssatzung der CAU übernehmen wollen. 

Dieses Referat soll im Referatsplan mit genügend Budget bedacht werden um diese umfassenden 

Aufgaben ordnungsgemäß wahrzunehmen.  

In den Aufgabenbereich des Referats soll auch die Übernahme von Evaluationen fallen, die nicht 

durch eine Fachschaft abgedeckt werden können.  

Die Fachschaftsvertreter*innenkonferenz und das Fachschaftsreferat sollen in eventuellen 

Verhandlungen der Fachschaften mit Instituten oder Fakultäten und bei der Erstellung von 

Evaluationen hilfreich zur Seite seien.   

Begründung:  

Die Lehrevaluation wird, im Großteil der Fakultäten, durch Institute oder durch andere 

Verwaltungsstellen übernommen, diese gehören jedoch in studentische Hand. Die Durchführung der 

Evaluation gibt den Studierenden in nicht guten Veranstaltungen einen besonderen Hebel in die 

Hand, mit dem sie nochmal besonderen Druck auf die Lehrenden Personen ausüben können. So 

können wir trotz der Vetomehrheit der Professor*innenschaft aus Studierenden Sicht für bessere 

Lehre sorgen.  

Die Übernahme der Evaluationen ist eine Win-Win Situation, die Studierenden erhalten die 

Möglichkeit die Lehre zu verbessern und die Verwaltung der Fakultäten und Institute erhalten 

Entlastung, wodurch sich hoffentlich auch auf die Verbesserung der Lehre konzentriert wird.  

Ein positives Beispiel für ein solches angedachtes System ist hier die Fachschaft Jura. Diese hat schon 

seit geraumer Zeit eine Vereinbarung mit der Rechtwissenschaftlichen Fakultät über die Evaluationen 

geschlossen. So hat die Fachschaft die Möglichkeit von ca. 2000 Jura-Studierenden Evaluationen zu 

erhalten. Diese können dann an die Dozierenden weitergeleitet werden, aber die Fachschaft hat auch 

immer die Möglichkeit zu sehen in welchen Veranstaltungen es Probleme gibt.  

Dieses System auf der Universitären Ebene wäre eine wunderbare Möglichkeit Studierende in allen 

Studiengängen zu unterstützen.  

                                                             
1 Allgemeiner Studierendenausschuss nach § 72 III HSG SH; in Gelb sind die Änderungen markiert.  




